
immer öfter davon Gebrauch, sich mit Hinweisen und 
Empfehlungen an das übergeordnete Organ zu 
wenden.
Mit diesen Leitungsmaßnahmen wird besonders auf 
die Entwicklung der sozialistischen Ideologie Einfluß 
genommen. Fragen der Einheit von Politik, Ökonomie 
und Sicherheit spielen dabei eine wichtige Rolle. Auch 
der Vertiefung des sozialistischen Eigentümerbewußt
seins und der Förderung der Arbeits- und Lebensbe
dingungen durch die gerichtlichen Maßnahmen wird zu
nehmende Bedeutung beigemessen. So hat ein Kreisge
richt den in zwei Jugendstrafverfahren festgestellten 
Zusammenhang zwischen dem Fehlverhalten der Ju
gendlichen und dem im Elternhaus geduldeten Empfang 
des Westfernsehens zum Anlaß genommen, sich mit 
Hinweisschreiben an die Betriebe der Eltern zu wen
den. In den Antwortschreiben wurde mitgeteilt, daß in 
den Arbeitskollektiven eingehende ideologische Ausein
andersetzungen geführt worden sind.

Zur Reaktion auf Gerichtskritiken, Hinweise 
und Empfehlungen
In den Kritikbeschlüssen wird den Kritisierten regel
mäßig aufgegeben, innerhalb von zwei Wochen Stel
lung zu nehmen. In den meisten Fällen werden die 
Gerichtskritiken von den Verantwortlichen anerkannt, 
und sie nehmen innerhalb der Frist Stellung dazu. Das 
wird von den Gerichten, überwiegend kontrolliert. Geht 
nach Fristablauf und Erinnerung die Stellungnahme 
nicht ein, wird das übergeordnete Organ eingeschaltet. 
Grundsätzlich wird von den Kritisierten über die ein
geleiteten Maßnahmen berichtet. Es gibt jedoch auch 
Einzelfälle, in denen die Kritisierten meinen, daß die 
Kritik zwar zu Recht bestehe, sie aber kein Verschul
den an der Gesetzesverletzung treffe, weil andere da
für verantwortlich seien. So wurde z. B. ein VEB kriti
siert, weil er einen Beschäftigten ohne die erforderliche 
vorherige erzieherische Einflußnahme und ohne Zustim
mung der BGL fristlos entlassen hatte. Der betroffene 
Bürger hatte sich nach § 249 StGB strafrechtlich zu ver
antworten. In der Antwort der Betriebsleitung wurde 
versucht, die Schuld auf staatliche Organe und den 
vorherigen Betrieb abzuwälzen. Letztlich wurde jedoch 
auch hier die Kritik akzeptiert und über die Auswer
tung der Sache im Leitungskollektiv, unter Hinweis 
darauf, künftig die gesetzlichen Bestimmungen des 
GBA zu achten, berichtet.
Teilweise nutzen die Kreisgerichte auch die Kraft der 
Schöffen, um im Einzelfall weitere Impulse für erfor
derliche Veränderungen 'zu geben. Dabei gehen sie 
richtig davon aus, daß der Kreisstaatsanwalt zu ver
ständigen ist, wenn die verantwortlichen Leiter nicht

die notwendigen Maßnahmen zur Beseitigung der Ur
sachen und Bedingungen von Straftaten treffen, damit 
dieser dann mit dem Mittel des Protests Vorgehen 
kann (§40 StAG). Von der Möglichkeit, in solchen Fäl
len gemäß § 256 Abs. 3 StPO die Organe der Arbeiter- 
und-Bauern-Inspektion zu informieren, machen die Ge
richte jedoch nur selten Gebrauch.
Zur Gewährleistung einer hohen gesellschaftlichen 
Wirksamkeit und zur Sicherung einer straffen Kon
trolle arbeiten die Gerichte überwiegend mit s c h r i f t 
l i c h e n  Hinweisen und Empfehlungen. Einige Kreis
gerichte geben die Hinweise und Empfehlungen aller
dings auch noch vorwiegend mündlich. Teilweise be
finden sich in den Akten noch nicht einmal Vermerke 
über das Veranlaßte. Eine solche Praxis kann nicht be
friedigen.
Von großer Bedeutung ist, daß die Erkenntnisse und Er
fahrungen aus der Arbeit mit Gerichtskritiken, Hin
weisen und Empfehlungen kontinuierlich und zielge
richtet in die gesamtstaatliche Führungstätigkeit ein
fließen und damit zur Stärkung der sozialistischen 
Staats- und Gesellschaftsordnung sowie zur allseitigen 
Durchsetzung der sozialistischen Gesetzlichkeit beitra
gen. Das erfordert jedoch, daß die Gerichtskritiken, 
Hinweise und Empfehlungen als gerichtliche Leitungs
methoden auch konsequent genutzt werden. Die Ge
richte müssen die kontinuierliche und planmäßige Aus
wertung ihrer Arbeit auf diesem Gebiet sichern. Das 
wird gegenwärtig noch unterschätzt. So haben sich aus
weislich der Arbeitspläne lediglich drei Kreisgerichte 
entsprechende Aufgaben gestellt. Ein weiterer Mangel 
besteht darin, daß die Analysen der gerichtlichen Tä
tigkeit auf diesem Gebiet in Dienstbesprechungen nur 
mündlich vorgetragen und keine kontrollierbaren und 
abrechenbaren Festlegungen getroffen werden. Unter 
diesen Umständen ist es für die Gerichte schwierig, den 
örtlichen Organen verdichtete Informationen zü geben. 
Im wesentlichen geschieht das nur in den Berichterstat
tungen der Direktoren vor den Volksvertretungen. Da
gegen werden Einzelinformationen öfters an die ört
lichen Organe gegeben. So hat z. B. ein Kreisgericht 
Gerichtskritik an einer HO-Gaststätte wegen eines Ver
stoßes gegen § 7 der VO zum Schutze der Kinder und 
Jugendlichen geübt. Richtig wurde diese Kritik zu
gleich zum Anlaß genommen, den Rat des Stadtbezirks 
auf diesen Verstoß hinzuweisen, weil sich derartige Ge
setzesverletzungen gehäuft hatten. Daraus wurden ne
ben administrativen Maßnahmen auch Aufgaben der 
neugebildeten Aktivs für Ordnung und Sicherheit in den 
Wohnbereichen festgelegt.
(Der vorstehende gemeinsame Bericht der Informations- und 
Dokumentationsstelle und der Inspektionsgruppe des Bezirks
gerichts Gera wurde von den Genossen Appelfeller, Kasten 
und Kosser ausgearbeitet.)

Rechtsprechung
Strafrecht

§§ 9, 193 Abs. 1 und 2 StGB; § 29 ABAO 231/1 - Holzbe- 
und -Verarbeitung — vom 6. Januar 1970 (GBl.-Sdr. 654); 
§ 12 ABAO 3/1 — Schutzgüte der Arbeitsmittel und Ar
beitsverfahren — vom 20. Juli 1966 (GBl. II S. 563).
1. Die Pflicht zur Konkretisierung gesetzlicher Bestim
mungen des Arbeitsschutzes entsprechend den betrieb
lichen Besonderheiten obliegt gemäß § 16 ASchVO dem 
Betriebsleiter.
2. Aus der ABAO 3/1 — Schutzgüte der Arbeitsmittel 
und Arbeitsverfahren — ergibt sich für den Leiter des 
Betriebes die Pflicht, Arbeitsmittel nur mit der ent

sprechenden Schutzgüte in Betrieb zu nehmen bzw. 
rechtzeitig Maßnahmen zur Nachrüstung zu treffen.
3. Gemäß § 12 der ABAO 3/1 ist der Betriebsleiter ver
pflichtet, die den Gesundheits- und Arbeitsschutz be
rührenden Forderungen und Hinweise für in seinem 
Bereich verwendete Erzeugnisse entsprechend ihrem 
Gegenstand in Arbeitsschutzinstruktionen aufzuneh
men. Das setzt voraus, daß sich der Betriebsleiter über 
die Anforderungen an die Schutzgüte, z. B. durch die 
Einholung eines Schutzgütegutachtens, informieren läßt. 
Den leitenden Mitarbeitern (§ 18 ASchVO) obliegt für 
ihren Verantwortungsbereich die Pflicht, dem Betriebs
leiter Hinweise hinsichtlich der fehlenden oder nicht 
nachgewiesenen Schutzgüte zu geben.
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